
Satzung zur 3. Änderung der Satzung der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen 
 der Ärztekammer Niedersachsen 

 
 

Artikel 1 
Dritte Änderung der Satzung der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der 

Ärztekammer Niedersachsen 
 

 
Die am 01. April 2021 in Kraft getretene Satzung der Schlichtungsstelle für 
Arzthaftpflichtfragen der Ärztekammer Niedersachsen, zuletzt geändert durch Satzung vom 
28. November 2022, wird wie folgt geändert: 
 
§ 5 Abs. 1 lit.  a)  wird wie folgt neu gefasst: 
 
„der Patient, der das Vorliegen eines Behandlungsfehlers behauptet, dessen Erbe/n oder 
dem Patienten besonders nahestehende Personen, die gemäß § 844 Abs. 3 BGB einen 
Anspruch auf Hinterbliebenengeld geltend zu machen berechtigt sind,“ 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Artikel 1 tritt am 01.05.2025 in Kraft.  
 
 
 
Die vorstehende Satzung zur 3. Änderung der Satzung der Schlichtungsstelle für 
Arzthaftpflichtfragen der Ärztekammer Niedersachsen wird hiermit ausgefertigt und im 
Internet unter der Adresse www.aekn.de verkündet. 
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